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I. Straftaten gegen das Leben
1. System des strafrechtlichen Lebensschutzes

A. Delikte
gegen
höchst -
persönliche
Rechtsgüter

*Im Folgenden sind §§ ohne Gesetzesangabe solche des StGB.

Zeitpunkt

Befruchtung der
menschl. Eizelle 
(Arg.: § 218 I 2*)

Strafrechtsschutz

Kein Schutz nach dem StGB, sondern nur nach dem Embryonen schutz -
gesetz (ESchG)

Kein strafrechtlicher Lebensschutz mehr, stattdessen Schutz des postmor-
talen Persönlichkeitsrechts und des Pietätsgefühls der Hinterbliebenen
durch: Störung der Totenruhe, § 168 (ð S. 47), Verunglimpfung des Anden-
kens Verstorbener, § 189 (ð S. 47), sowie Transplantationsgesetz (TPG)

Ab Einnistung in 
die Gebärmutter-
schleimhaut:
 „Leibesfrucht“

Ab Beginn der Eröff-
nungswehen:
„Mensch“

Ab Gesamthirntod
„Verstorbener“, Arg.:
§ 3 I Nr. 2, II Nr. 2
Transplan tationsG

Schwangerschaftsabbruch,
§§ 218 ff.ð S. 2

Aussetzung, § 221 ð S. 6,
Qualifikation, z.B. §§ 250 II
Nr. 3 b, 306 b II Nr. 1 
ð S. 74/147

Totschlag, § 212 ð S. 3
Mord, § 211 ð S. 4
Tötung auf Verlangen,
§ 216 ð S. 5

Nur in Spezialtatbeständen
mit anderer Angriffsrichtung,
z.B. § 315 c III

Fahrlässige Tötung, § 222
ð S. 3; 
Erfolgsqualifi ka  tion mit To-
desfolge, z.B. §§ 227, 251

Nicht strafbar

§§ 219 a, b, Werbung, 
Inverkehrbringen von 
Abtreibungsmitteln

Maßgeblich
ist  immer
die recht -
liche 
Qualität
des Tat -
objekts in
dem Zeit-
punkt, in
welchem
die Aus -
wirkungen
der Täter-
handlung
beginnen.

Tötung

Abstrakte
Gefährdung

fahrlässig

vorsätzlich

Konkrete 
Gefähr-
dung

fahrlässig

vorsätzlich

Tötung

fahrlässig/
leichtfertig

vorsätzlich
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I. Straftaten gegen das Leben
2. Schwangerschaftsabbruch

A. Delikte
gegen
höchst -
persönliche
Rechtsgüter

für Dritte

Besonders schwerer Fall, § 218 II 1, mit
Regelbeispielen, § 218 II 2:
§ Handeln gegen den Willen der Schwan-

geren (Nr. 1)
§ Leichtfertige Verursachung der  Gefahr

des Todes/schwerer Gesundheits schädi -
gung (nicht notwendig i.S.v. § 226) für
die Schwangere (Nr. 2)

für die Schwangere

§ Persönlicher Strafausschließungs -
grund, § 218 a IV 1
22. Schwangerschaftswoche noch nicht
überschritten und
Beratung (§ 219) und
Abbruch durch einen Arzt

§ Absehen von Strafe, § 218 a IV 2, bei
besonderer Bedrängnis

Benannte
Straf erschwe -

rungen,
Strafeinschrän-

kungen

Objektiver Tatbestand, § 218 I

Subjektiver Tatbestand

Täter: Jedermann, bei Eigenabbruch durch die Schwangere privilegierter
Strafrahmen, § 218 III

Tatobjekt: Leibesfrucht = befruchtete, lebende, menschliche Eizelle nach
 Abschluss der Einnistung, § 218 I 2

Tathandlung: Abbrechen der Schwangerschaft = Jede Einwirkung, die sich auf die
Leibesfrucht auswirkt und zurechenbar deren Tod herbeiführt,

Taterfolg: gleichviel, ob der Tod im Mutterleib oder außerhalb eintritt

Nichtvorliegen des Tatbestandsausschlusses: § 218 a I
12. Schwangerschaftswoche noch nicht überschritten (Nr. 3) und
Verlangen des Abbruchs durch die Schwangere (Nr. 1) und
Nachweis einer Schwangerschaftskonfliktberatung (§ 219, §§ 5, 6 Schwangerschafts-
konfliktgesetz – SchKG) durch  Beratungsschein (§ 7 SchKG) und
Abbruch durch einen Arzt (Nr. 2)

Vorsatz in Bezug auf Vorliegen der Tatbestandsumstände und Nichteingreifen des Tatbe-
standsausschlusses

Tatbestand

Allgemeine GrundsätzeSchuld

Entfällt bei speziellen Rechtfertigungsgründen des § 218 a II, III:

§ Medizinische Indikation, § 218 a II
Anwendbar bis zum Geburtsbeginn und
unzumutbare und nicht anders abwendbare Gefahr für Leben/schwerwiegende Be -
einträchtigung des körperlichen/seelischen Gesundheitszustands der Schwangeren
gegenwärtig/zukünftig (miterfasst: Belastungen durch behindertes Kind) und
Einwilligung der Schwangeren und
Abbruch durch Arzt und
subjektives Rechtfertigungselement

§ Kriminologische Indikation, § 218 a III
12. Schwangerschaftswoche noch nicht überschritten und
Schwangere nach ärztlicher Erkenntnis Opfer einer Straftat gem. §§ 176–178 und
Schwanger schaft beruht auf dieser Straftat und
Einwilligung der Schwangeren und
Abbruch durch Arzt und
subjektives Rechtfertigungselement

Rechts -
widrigkeit

Schwangerschaftsabbruch, § 218

ü
ý
þ
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A. Delikte
gegen
höchst -
persönliche
Rechtsgüter

IV. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
1. System der §§ 174 ff.

Sexueller  
Missbrauch 

von Kindern,
§§ 176 ff.
ð S. 38 ff.

Ausbeutung 
von 

Prostituierten, 

§ 180 a

Menschen -
handel zum
Zweck der

 sexuellen Aus-
beutung, 

§ 232

Zwangs -
prostitution,

§ 232 a

Zuhälterei,

§ 181 a

Selbstbestimmung der Prostituierten

Erregung
 öffentlichen 
Ärgernisses, 

§ 183 a

Exhibitio -
nistische Hand-

lungen,

§ 183

Freiheit zur Wahrnehmung sexualbez. Vorgänge

Verbreitung
porno -

graphischer 
Inhalte, 

§§ 184, 11 III

Ausübung der
verbotenen 
Prostitution,

§ 184 f

Verbreitung 
gewalt- oder

tierporno -
graphischer 

Inhalte, 
§§ 184 a, 11 III

Verbreitung 
kinder- und

jugendporno -
graphischer 

Inhalte, §§ 184 b,
c, e, 11 III

Sexueller 
 Missbrauch 
von Schutz -
befohlenen,

§ 174

Sexueller  
Missbrauch von
 Jugendlichen,

§ 182
ð S. 42 f.

Förderung  
sexueller

 Handlungen
 Minderjähriger, 

§ 180

Jugend -
gefährdende
 Prostitution, 

§ 184 g

Angriffe auf die ungestörte sexuelle Entwicklung Minderjähriger

speziell: speziell:

Angriffsrichtungen:

Straftaten aus Gruppen,
§184 j

Sexueller Über-
griff; Sexuelle
Nötigung; Ver-
gewaltigung;

§§ 177 f.
ð S. 33 ff.

Sexuelle 
Belästigung,

§ 184 i

Sexueller  
Missbrauch von

 Gefangenen,
behördlich
 Verwahrten 

oder Kranken
und Hilfs -

bedürftigen in 
Einrichtungen, 

§ 174 a

Sexueller 
 Missbrauch 

unter
 Ausnutzung 

einer 
Amtsstellung,

§ 174 b

Sexueller  
Missbrauch 

unter 
Ausnutzung 

eines Beratungs-,
 Behandlungs- 

oder 
Betreuungs -

verhältnisses,
§ 174 c

Verletzung 
des Intim-

bereichs durch
Bildaufnahmen,

§ 184 k

Angriffe auf die sexuelle Selbstbestimmung durch

Zwang Belästigung Ausnutzung von
Abhängigkeitsverhältnissen

Bildaufnahmen
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D. Delikte 
gegen das
Vermögen als
Ganzes

IV. Bereicherungsdelikte mit Täuschungselementen
2. Betrug; Vernetzung mit anderen Straftat beständen

Betrug, § 263 (Einzelschema ð S. 99 f.)

Deliktsmangel: weiterprüfen:

Einwirken auf Automaten

§ 263 a ð S. 103 ff.;
§ 265 a ð S. 106;
§ 266 b ð S. 111;
§ 242 ð S. 63 ff.;
§ 246 ð S. 78

Täuschung als notwendiger
 Bestandteil eines Spezialtat -
bestandes

§ 352; § 353 I; 
§§ 370, 371 AO

Äußerung unselbstständiger 
Bestandteil einer Scheindrohung

§ 249 ð S. 70 ff.;
§§ 253, 255 ð S. 108

Bloße Unkenntnis der Wahrheit 
(ignorantia facti)

§ 246 ð S. 78;
§ 265 a ð S. 106;
§ 266 ð S. 109 f.;
§ 266 a ð S. 112 f.;
§ 266 b ð S. 111

Abwehr einer Geldstrafe/Geld-
buße/eines Verwarnungsgeldes
durch Täuschung

§ 258 ð S. 212 ff.

Getäuschter steht in keiner 
Nähebeziehung zum betrof fenen
Vermögen

§§ 242, 25 I Alt. 2

Vermögensminderung wird 
erst durch neuen deliktischen 
Zwischenschritt ausgelöst

§ 242 ð S. 63 ff.
§ 263 a ð S. 103 f.

Verfügender hat bei erschli che ner
Gewahrsamsverschiebung kein
(konkretes, wenn auch täuschungs-
bedingtes) Verfügungs bewusstsein

§ 242 ð S. 63 ff.

Prüfungsschema

Tatbestand
Obj. Tatbestand

Täuschungshand-
lung = jede intellek-
tuelle Einwirkung
auf das Vorstel-
lungsbild eines 
anderen durch aus-
drückl. /schlüssige
Behauptung un-
wahrer Tatsachen/
durch garanten -
pflichtwidriges
Nicht  aufklären

Irrtum = jede Fehl-
vorstellung über die
Tatsachen, die Ge-
genstand der Täu-
schung waren

Vermögensverfü-
gung = jedes Tun,
Dulden, Unterlassen
des Ge täusch ten,
das bei ihm/auf-
grund einer Nähe-
beziehung bei ei-
nem anderen zu ei-
ner Vermögensmin-
derung oder einer
konkreten Vermö-
gensgefährdung
führt und das bei
Gewahrsams ver -
schie bungen von
Verfügungsbe -
wusstsein getragen
ist

dadurch

dadurch

dadurch
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E. Delikte 
gegen 
kollektive
Rechtsgüter

VII. Straftaten gegen die Umwelt
8. Unerlaubter Umgang mit gefährlichen Stoffen

Tatbestand

Unerlaubter Umgang mit radioaktiven Stoffen, § 328 I, II

Subjektiver Tatbestand

Objektiver Tatbestand

Vorsatz

Allgemeine GrundsätzeRechtswidrigkeit

Allgemeine GrundsätzeSchuld

§ Nr. 1: Tatgegenstände: Kernbrennstoffe = Spaltbares Material i.S.v. § 2 I 2 AtG

Tathandlungen: Herstellen/Aufbewahren/Befördern/Bearbeiten/Verarbeiten/
sonst Verwenden/Einführen/Ausführen

§ Nr. 2: Tatgegenstände: Sonstige radioaktive Stoffe i.S.v. § 2 I AtG, die nach Art/
Beschaffenheit/Menge geeignet sind, durch ionisierende Strahlen den
Tod/schwere Gesundheitsschädigung eines anderen/erhebliche Schäden an
Tieren/Pflanzen/Gewässern/Luft/Boden herbeizuführen

Tathandlungen: Herstellen/Aufbewahren/Befördern/Bearbeiten/Verarbeiten/
sonst Verwenden/Einführen/Ausführen

ohne die erforderliche Genehmigung/entgegen einer vollziehbaren Unter sagung (= Le-
galdefinition in § 330 d I Nr. 5)

ê! Gleichstellungsklausel in § 330 d II, wenn die Tat in einem anderen Mitgliedstaat der EU
begangen worden ist.

§ Nr. 1: Tatgegenstände: Kernbrennstoffe mit Ablieferungspflicht d. Täters nach AtG

Tathandlung: Nicht unverzüglich abliefern

§ Nr. 2: Tatgegenstände:
– Kernbrennstoffe
– Sonstige Stoffe i.S.d. § 328 I Nr. 2

Tathandlungen:
Abgeben an Unberechtigte/Vermitteln der Abgabe an Unberechtigte

§ Nr. 3: Verursachung einer nuklearen Explosion

§ Nr. 4: Verleiten/Fördern eines anderen zu einer Handlung nach § 328 II Nr. 3

II:

I:

Tätige Reue unter den Voraussetzungen des § 330 b ð S. 167
Fakultative

Strafmilderung/ 
Absehen von Strafe

Besonders schwerer Fall mit Regelbeispielskatalog, § 330 I 2 ð S. 164Benannte Straf-
erschwerung
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A. Ermittlungs-
verfahren

Strafprozessrecht

I. Beginn des Vorverfahrens

Kenntnis-
erlangung

der StA 
von der

 Möglichkeit  
einer 

Straftat

Gem. § 160 I*:

§ Durch Strafanzeige, § 158, auch anonyme, Selbstanzeigen, in einem Straf-
antrag enthaltenes Verfolgungsbegehren

§ Auf anderem Wege, insbesondere

– Übersendung polizeilicher Ermittlungen, § 163 II 1

– Unnatürlicher Todesfall, § 159

– Mitteilungen von Gerichten, § 183 GVG

– Anlässlich sonstiger dienstlicher Tätigkeit der StA

– Bei außerdienstlicher Kenntnis nur bei Straftaten, die nach Art und
 Umfang die Belange der Öffentlichkeit besonders berühren (str.)

Zuständigkeit
der StA

Vorliegen
eines

Anfangs-
verdachts

Gem. §§ 152 II, 160 I:

„Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte“ (= Anfangsverdacht) ge geben,
wenn es nach kriminalistischen Erfahrungen möglich erscheint, dass eine
verfolgbare Straftat vorliegt; nur allgemeine Ver mutungen genügen nicht.

Einleitung 
des 

Ermittlungs-
verfahrens

Verfolgungszwang, Legalitätsprinzip, § 160 I

ê! Ausnahme, wenn schon Ermittlungsmaßnahme unzulässig, z.B. § 160 a!

Sachverhaltserforschung

in Bezug auf be- und entlastende Umstände, § 160 II

in Bezug auf Umstände des Schuldspruchs und der Rechtsfolgen, § 160 III

Beweissicherung

Grundsatz der freien Gestaltung des Ermittlungsverfahrens, § 161

Örtlich: entsprechend der Gerichtszuständigkeit, § 143 I GVG; möglich sind
auch Zuständigkeitskonzentrationen, u.a. durch Bildung von Schwerpunkt-
StA, § 143 IV GVG

Innerbehördlich: Dezernat grds. nach Anfangsbuchstaben der Beschuldig-
ten zuständig; möglich sind auch Spezialdezernate für bestimmte Delikte,
z.B. Jugend-StA, § 36 JGG

– Bei Steuerstrafsachen: Vorrangzuständigkeit der Finanzbehörden, 
§§ 386, 399 AO

– Bei ausschließlichen OWi-Taten: Vorrangzuständigkeit der Verwaltungs-
behörde, § 43 OWiG

– Bei Gefahr zukünftiger Straftaten: Präventivzuständigkeit der Polizei

*Im Folgenden sind §§ ohne Gesetzesangabe solche der StPO.
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A. Ermittlungs-
verfahren

II. Die wichtigsten Ermittlungsmaßnahmen
1. Befragung von Auskunftspersonen
a) Zeugen- und Beschuldigtenrolle in verschiedenen 

Verdachtssituationen

Noch kein
 personen-
bezogener
 Verdacht

Anfangs-
verdacht 

ohne 
erkennbaren

 Beschuldigten

Verdachts-
situation:

Informationsphase bei Äußerung
von Auskunftspersonen:

Prozessuale Rolle der Auskunfts-
person:

Erste Orientierungsfragen der
 Ermittlungsbeamten

Ungefragte Spontanäußerungen

Zeuge, aber keine Vernehmung

Zeuge, aber keine Vernehmung

Informatorische Befragungen 
= Vernehmungen i.S.d. StPO

Auskunftspersonen sind  Zeugen,
ggf. mit Zeugnis- oder Auskunfts-
verweigerungsrechten

Art der 
Verdachts-

momente und 
Intensität des

Verdachts-
grades ver-
dichten sich

 objektiv zum 
Beteiligungs-

verdacht 
bestimmter 
Personen / 

Ermittlungs-
behörden
 ergreifen 

Straf-
verfolgungs-
maßnahmen 
in Bezug auf
 bestimmte
 Personen

Befragung wird förmliche Ver -
nehmung bzw. vernehmungs -
ähnliche  Situation

Tatverdächtiger wird Beschuldigter

sonstige Auskunftspersonen sind
Zeugen
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A. Ermittlungs-
verfahren

II. Die wichtigsten Ermittlungsmaßnahmen
1. Befragung von Auskunftspersonen
b) Beschuldigtenvernehmung

Bei Vernehmung 
durch Polizei

Bei Vernehmung 
durch StA

Bei Vernehmung durch
Ermittlungsrichter

(–), systematische 
Auslegung des 
§ 163 a III i.V.m. IV

(+), § 163 a III 1; 
Erscheinen auch 
erzwingbar, 
§ 163 a III 2 i.V.m. 
§§ 133–135

(+), § 133 II

(+), § 163 a IV 3 i.V.m. 
§ 168 c I

(+), § 163 a III 2 i.V.m.
§ 168 c I

(+), § 168 c I

(–)

(–), weil schon keine
sanktionsbewehrte
Wahrheitspflicht 
besteht; ferner Arg. 
aus § 60 Nr. 2

Pflichten des
 Beschuldigten

Pflicht zum 
Erscheinen

(–), § 136 I 2 als Ausdruck des Grundsatzes „nemo tenetur se ipsum prodere“

(–), gesetzlich nicht vorgesehen

(+), da StA Herrin des Vorverfahrens

Str., jedenfalls ist als Ausdruck der Straflosigkeit des Selbstschutzes Lüge
sank tionslos, es sei denn, §§ 164, 145 d, 185 ff. StGB sind erfüllt

(–), schon wegen § 161 a I 3, da keine zur
 Eidesabnahme zuständige Stelle

Aussagepflicht
(zur Sache)

Wahrheits-
pflicht

Eidespflicht

Anwesenheits-
rechte:

des Zeugen-
beistandes

des Staats -
anwalts

des Ver -
teidigers

des Mitbe-
schuldigten

(–), § 168 c II gilt nach
Rspr. nicht analog(–)
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A. Ermittlungs-
verfahren

II. Die wichtigsten Ermittlungsmaßnahmen
1. Befragung von Auskunftspersonen
b) Beschuldigtenvernehmung

(Fortsetzung)

Bei Vernehmung 
durch Polizei

Bei Vernehmung 
durch StA

Bei Vernehmung durch
Ermittlungsrichter

Formlose Aufforderung Schriftliche Ladung gem.
§ 163 a III 2 i.V.m. § 133;
s. auch Nr. 44 RiStBV

Schriftliche Ladung
gem. § 133

Gem. § 163 a IV 2 i.V.m.
§ 136

Gem. § 163 a III 2 i.V.m.
§ 136:

Gem. § 136:

Gem. § 163 a IV 2 
i.V.m. § 136 III

Gem. § 163 a III 2 
i.V.m. § 136 III

Gem. § 136 III

Eröffnung der zur Last
gelegten Tat und

Ablauf:

Ladung

Belehrungen
und Hinweise

Verbot unzul.
Vernehmungs-
methoden

Vernehmung
zur Person

Gem. § 136 II:
Vernehmung
zur Sache

Proto kollierung

Eröffnung der zur Last gelegten Tat und

Bekanntgabe der in Betracht kommenden Straf-
vorschriften und

Mitteilung der Verdachtsgründe und Gewährung der Möglichkeit, die zu-
gunsten des Beschuldigten sprechenden Tatsachen geltend zu machen

Gem. § 163 a IV 2 
i.V.m. § 136 II:

Gem. § 163 a III 2 
i.V.m. § 136 II:

Gem. §§ 168, 168 aGem. § 168 b II, III i.V.m. 
§§ 168, 168 a

Gem. § 168 b II, III i.V.m. 
§§ 168, 168 a

Aushändigung
einer Protokoll-
abschrift

Gem. § 136 aGem. § 163 a IV 2 
i.V.m. § 136 a

Gem. § 163 a III 2 
i.V.m. § 136 a

Auf ausdrückliches Verlangen und Kosten des Beschuldigten nach 
Entscheidung der StA möglich

Belehrung über Aussageverweigerungsrecht und
Belehrung über das Recht, jederzeit einen Verteidiger zu befragen (entfällt,
wenn der Beschuldigte für das fragliche Verfahren bereits einen Verteidiger
hat) und
Tatsächliches Ermöglichen der Kontaktaufnahme mit Verteidiger (insbeson-
dere anwaltlicher Notdienst), wenn der Beschuldigte einen Verteidiger befra-
gen möchte und
Hinweis auf das Recht, die Erhebung von Entlastungsbeweisen zu beantragen
und
Hinweis auf das Recht, unter den Voraussetzungen des § 140 I, II die Bestel-
lung eines Verteidigers nach Maßgabe des § 141 I, III beanspruchen zu kön-
nen (zu Letzterem Hinweis auf die Kostenfolge des § 465) und
Hinweis auf die Möglichkeit, wenn erforderlich, unentgeltlich einen Dolmet-
scher/Übersetzer hinzuzuziehen, § 163 a V i.V.m. § 187 I 2 GVG
Hinweis auf Recht auf konsularischen Beistand, Art. 36 I b WÜK
In jeweils geeigneten Fällen:
§ Hinweis auf die Möglichkeit, sich schriftlich zur Sache zu äußern
§ Hinweis auf die Möglichkeit eines Täter-Opfer-Ausgleichs (TOA)
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B. Zwischen-
und Haupt-
verfahren

I. Gerichtliche Zuständigkeit/Spruchkörperbesetzung/
Instanzenzug

Anklagegegen-
stand und Straf -
erwartung 
nach Prognose
der StA

Vergehen (bis 
zwei Jahre Frei-
heitsstrafe/Privat-
klage)

Verbrechen (bis 
vier Jahre Frei-
heitsstrafe) und
Vergehen (zwei
bis vier Jahre Frei-
heitsstrafe)

Verbrechen und
Vergehen (ab 
vier Jahre Frei-
heitsstrafe) und
bei spezi eller
Zuständigkeit
nach den 
§§ 74 II, 74 a
GVG

Staatsschutz -
delikte und
 Taten nach 
dem VStGB i.S.d.
§ 120 GVG,
Mandatsträger -
korruption i.S.d.
§ 120 b GVG

Revisionsinstanz
(mit Spruchkör-
perbesetzung)

Berufungs -
instanz (mit
Spruchkörper -
besetzung)

Landgericht, § 74 III GVG

Kleine Strafkammer mit einem (zwei)
Berufsrichter und zwei Schöffen, 
§ 76 I, IV GVG

Soweit kein Fall nach § 24 I Nr. 1–3
GVG/keine Rechtsfolge nach § 24 II
GVG/keine Spezialzuständigkeit 
des LG bzw. OLG nach den §§ 74 ff.,
120, 120 b GVG

Zuständige Ein-
gangsinstanz
(mit Spruch -
körperbeset-
zung)

Amtsgericht, §§ 24 ff. GVG Land-
gericht,

§§ 74 ff. GVG

Große Strafkam-
mer mit drei
(zwei) Berufs-
richtern und
zwei Schöffen,
§ 76 GVG

Oberlandes-
gericht,

§ 120 GVG

Strafsenat mit
fünf (drei) Be-
rufsrichtern, 
§ 122 II GVG

Oberlandesgericht, § 121 GVG

Strafsenat mit drei Berufsrichtern,
§ 122 GVG

BGH, § 135 GVG

Strafsenat mit fünf Berufsrichtern,
§ 139 GVG

Schöffen-
gericht, 

§§ 28, 29 GVG
§ Ein Berufsrich-

ter und zwei
Schöf fen

§ Ggf. Erwei te -
rung um einen
Berufsrichter
nach § 29 II
GVG

Strafrichter,
§ 25 GVG

§ 333

§ 312

§ 333
§ 335
(Sprung-
revision)

§ 333
Ausnahmsweise Revi-
sion zum OLG, wenn
die Revision auf die
Verletzung einer lan-
desrechtlichen Norm
gestützt wird, § 121 I
Nr. 1 c GVG
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285

D. Das Rechts -
mittel -
verfahren

II. Aufbauschema zur Vorbereitung des Revisionsurteils

§ Anfechtungserklärung, die auf Überprüfung des vorinstanzlichen Urteils 
wegen Verletzung des formellen/materiellen Rechts gerichtet ist; 
bei Unklarheiten Auslegung; ggf. Umdeutung, § 300

§ Übergang von Revision zur Berufung und umgekehrt ist innerhalb der
 Revisionsbegründungsfrist (§ 345 I) möglich

Auslegung 
des 

Rechtsbehelfs

Statthaft

§ gegen Urteile des AG Sprungrevision, § 335 I, II

§ gegen Urteile des LG/OLG im ersten Rechtszug, § 333

Berechtigung zur Revisionseinlegung und kein Verlust der Rechtsmittel-
befugnis durch wirksamen Verzicht oder Rücknahme

Ordnungsgemäße Einlegung der Revision, § 341

Adressat und Form: Beim judex a quo schriftlich oder zu Protokoll der Ge-
schäftsstelle

Frist: Binnen einer Woche; Fristbeginn für Anwesende in der Hauptver-
handlung mit Urteilsverkündung, für Abwesende mit Urteilszu stellung

Ordnungsgemäße Begründung der Revision, §§ 344, 345

Adressat: judex a quo

Form:

§ Angeklagter: Nur er – nicht auch der Verteidiger/RA – zu Protokoll der
 Geschäftsstelle; der Verteidiger/RA nur in einer von ihm unterzeichneten
Schrift, nach h.M. auch durch eine mit Unterschrift reproduzierte Tele -
kopie

§ StA: Es genügt einfache Schriftform; § 345 II gilt nicht!

Frist: Binnen eines Monats nach Ablauf der Einlegungsfrist oder, falls Ur-
teil erst nach Ablauf der Einlegungsfrist zugestellt, einen Monat nach Zu-
stellung

Anträge: Auslegung aus dem Gesamtinhalt möglich; bei ausdrücklicher 
Beschränkung Angabe des Anfechtungsumfangs

Begründung der Anträge: Für die Zulässigkeit der Revision als solche
genügt schon irgendeine (ausreichende) Begründung. Begründungs -
mängel bei nur einzelnen Rügen machen nicht das Rechtsmittel selbst
 unzulässig, sondern die einzelne Rüge unbeachtlich

§ Sachrüge: in allgemeiner Form möglich

§ Verfahrensrügen: nur mit bestimmter Bezeichnung und Nennung der
Begründungstatsachen, § 344 II 2

Beschwer des Revisionsführers durch die angefochtene Entscheidung

Zulässigkeit
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D. Das Rechts -
mittel -
verfahren

II. Aufbauschema zur Vorbereitung des Revisionsurteils
(Fortsetzung)

§ 344
Rechtsmittel -

beschränkung

Prüfung der Prozessvoraussetzungen und Verfahrenshindernisse von
Amts wegen

und § 337: Prüfung, ob Gesetzesverletzung vorliegt und Urteil darauf beruht
(= mögliche Kausalität)

§ Prüfung der gerügten Verfahrensfehler, § 352

Ordnungsgemäße Begründung der jeweiligen Verfahrensrügen

Vorliegen der Gesetzesverletzung; bei Verfahrensfehlern Möglichkeit
der Heilung oder Verwirkung durch Rügepräklusion oder Verzicht

Beweisbarkeit des gerügten Verfahrensmangels durch Hauptverhand-
lungsprotokoll/schriftliches Urteil

Beschwer des Revisionsführers durch die jeweilige Verfahrensverletzung

„Beruhen“ des Urteils auf der Gesetzesverletzung

– Wird bei a b s o l u t e n Revisionsgründen unwiderlegbar vermutet,
§ 338

ê! Ausnahmsweise hat Revision keinen Erfolg, wenn das Beruhen denkge-
setzlich ausgeschlossen ist!

• Nr. 1: Vorschriftswidrige Besetzung des Gerichts

Besetzungsvorgaben der §§ 24 ff., 74 ff., 122, 139 etc. GVG nicht ein -
gehalten

ê! Rügepräklusion bei allen erstinstanzlichen LG- oder OLG-Sachen (nur
dort Mitteilungspflicht gemäß § 222 a) außer in den Fällen des § 338
Nr. 1 Hs. 2! 

• Nr. 2: Mitwirkung eines ausgeschlossenen Richters/Schöffen

Richter gem. §§ 22, 23, 31 I, 148 a II 1 von der Mitwirkung ausgeschlos-
sen und

Mitwirkung an dem Urteil (Verfügungen zur Vorbereitung der Haupt-
verhandlung nicht ausreichend!)

• Nr. 3: Mitwirkung eines abgelehnten Richters/Schöffen

Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit, § 24 und

Ablehnungsgesuch für begründet erklärt/zu Unrecht verworfen und

Mitwirkung an dem Urteil

• Nr. 4: Unzuständigkeit des Gerichts

-- Örtliche Zuständigkeit, §§ 7 ff.

-- Zuständigkeit der besonderen Strafkammern, § 74 e GVG

ê! Nicht erfasst ist die sachliche Zuständigkeit, da von Amts wegen zu
prüfende Verfahrensvoraussetzung!

Begründetheit
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